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Regeste

Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung | Bürgerrecht und Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1
Am 17. Mai 2019 erhob A.________ Beschwerde an das Bundesgericht gegen das Urteil
des Kantonsgerichts Luzern vom 26. März 2019 betreffend Nichtverlängerung seiner
Aufenthaltsbewilligung. Mit Verfügung vom 23. Mai 2019 wurde er aufgefordert, bis 14.
Juni 2019 einen Kostenvorschuss von Fr. 2'000.-- zu leisten ( Art. 62 Abs. 1 BGG ). Nach
Ausbleiben der Zahlung wurde ihm mit Verfügung vom 26. Juni 2019 eine Nachfrist bis 8.
Juli 2019 angesetzt, unter Androhung des Nichteintretens im Unterlassungsfall. Nachdem
der Kostenvorschuss auch innert Nachfrist nicht geleistet wurde, ist auf die Beschwerde
androhungsgemäss im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten ( Art. 62 Abs. 3
BGG ).

E. 2
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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